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1 	T 143/89 

Sachverhalt und Antrage 

Auf die am 29. Januar 1982 unter Beanspruchung der 

Priorität von vier Voranmeldungen in der Bundesrepublik 

Deutschland voin 17. Februar 1981, 37. Februar 1981, 

23. April 1981 und 11. Juni 1981 eingereichte europàische 

Patentanineldung 82 100 624.4 wurdq das europaische Patent 

58 320 aufgrund von 19 Patentansprüchen erteilt. Der 

Hinweis auf die Patenterteilung wurde am 2. Mai 1985 im 

Patentblatt 85/18 veröffentlicht. 

Gegen die Patenterteilung wurde am 21. Januar 1986 em 

Einspruch eingelegt. Tinter Bezugnahine auf fünf Druck-

schriften wurde der Widerruf des Patents invollem Umfang 

mangels Neuheit und erfinderischer Tätigkeit beantragt. 

In einer Zwischenentscheidung vom 11. Januar 1989 hat die 

Einspruchsabteilung festgestellt, daB der Aufrecht-

erhaltung des Patents in geändertem IJinfang aufgrund von 12 

Patentansprüchen Einspruchsgründe geinäB Artikel 100 EPU 

nicht entgegenstehen. 

Die geànderten unabhangigen Patentansprüche 1 und 2 haben 

folgenden Wortlaut: 

11 1. Verfahren zur Verkokung von Kohie, insbesondere von 

Steinkohie, in Horizontalkaminerverkokungsöfen durch 

Zuführung von Wãrme und Erhitzung des von oben einge-

füllten Ofenbesatzes über die von Gasbrennern beheizten 

Längswànde, wobei das freiwerdende Gas über den oberen und 

die seitlichen, zwischen Koksofentür und vorgehängter 

Verkokungsplatte verlaufenden Gassammelräuine abgeführt 

wird, was eine Erwármung der Verkokungsplatte durch das 

Gas mit sich bringt, 

d a d u r c h gekennzeichnet, 
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2 	T 143/89 

daB der Ofenbesatz von den Lángsseiten und gleichzeitig 

auch von beiden Kopfseiten aus zur Verkokung der Kokskohle 

führend indirekt beheizt vird, indea die freiwerdenden 

Gase für eine vorgegebene Lange abschnittsweise direkt an 

die Verkokungsplatte heran- und dann im náchsten Abschnitt 

davon wieder veggeleitet verden und dabei Uber die Lange 

der seitlichen Gassaamelràume aehrfach verwirbelt verden, 

vobei der Turkôrper auf der Gassammeiraumseite isoliert 

ist. 

2. Koksofen mit die Kopfseiten verschlieBenden Koksofen-

türen, die eine in Richtung Ofenbesatz vorgesetzte und 

über Distanzstücke im Abstand zum Türkôrper gehaltene 

Verkokungsplatte aufweisen zur Durchführung des Verfahrens 

nach Anspruch 1, 

d a d u r c h gekennzeichnet, 

daB die Verkokungsplatte (6) aus einzelnen einander 
überlappenden Schilden (7, 8) besteht, die auf der dein 

Gassainmelraum zugewandten Seite in diesen hineinragende 

Verstärkungsrippen (14, 15 bzw. 40, 41, 42) aufweisen und 

die jeweils lôsbar mit den Distanzstücken (4, 5) verbunden 

sind, die ihrerseits aufrechtstehend und den Gasstrom 

beeinflussend bzw. uxnlenkend ausgebildet sind und daB auf 

den Türkârper (2) eine Isolierschicht (10) aufgebracht 

ist." 

IV. 	In der Entscheidung der Einspruchsabteilung wird 

ausgeführt, daB aus dem entgegengehaltenen Stande der 

Technik keine Koksofentüren bekannt seien, die Einbauten 

(insbesondere Verstàrkungsrippen) aufweisen, die die 

Verkokungsgase gezielt in der in Anspruch 1 und 2 
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3 	 T 143/89 

definierten Weise an die Verkokungsplatte leiten. Für die 
Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sei von den 
Druckschriften 

TJS-A-4 086 145 und 

US-A-4 197 163 

als nàchstem Stand der Technik auszugehen. Demgegenüber 
habe die Aufgabe bestanden, das aus diesen Druckschriften 
bekannte Verfahren in wirtschaftlicher Hinsicht zu 
verbessern, ohne daB aufwendige Uinkonstruktionen erforder-
lich würden. Diese Aufgabe, die glaubhaft gelãst worden 
sei, sei darin nicht angesprochen worden. Ihre Lösung 
durch die Ausnutzung der Wärine der Verkokungsgase zur 
Beheizung der Verkokungsplatte habe nicht nahegelegen. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin 
(Einsprechende) am 25. Februar 1989 Beschwerde erhoben. 
Die vorgeschriebene Gebühr wurde am 1. Mârz 1989 bezahit. 
Am 21. April 1989 ist eine Beschwerdebegründung 
eingegangen. Am 31. Juli 1990 hat eine mündliche 
Verhandlung stattgefunden. 

Die Beschwerdeführerin hat mi wesentlichen vorgetragen, 
daB die Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 1 durch 
die Druckschriften (2) und (3) zwangsläufig vorweggenoinmen 
würden. Darüber hinaus sei der Druckschrift (3) em 
Verfahren zu entnehinen, bei dein der Ofenbesatz von den 
Langsseiten und gleichzeitig auch von beiden Kopfseiten 
aus zur Verkokung der Kokskohle führend indirekt beheizt 
verde, indein die freiwerdenden Gase für eine vorgegebene 
Lange abschnittsweise direkt an die Verkokungsplatte 
heran- und dann im nächsten Abschnitt davon wieder 
weggeleitet und dabei über die Lange der seitlichen 
Gassaininelràuine niehrfach verwirbelt werden. Als einziges 
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4 	T 143/89 

neues Merkinal des Anspruchs 1 gemãB Streitpatent verbleibe 

demgegenüber die Isolierung des Türkôrpers auf der Gas-

sammelseite. Dieses Merkmal sei jedoch ein Vorrichtungs-

merkmal und keine VerfahrensmaBnahme. Die Isolieri.rng des 

Türkôrpers eel uberdies bei Koksofentüreri üb].ich. Dies 
ergebe sich z. B. aus 

(6) US-A-4 217 177, 

deren Figur 1 ebenfalls eine soiche Warmeisolierung 

zeige. 

Insbesondere sei die Charakterisierung der indirekten 

Beheizung ale "zur Verkokung der Kokskohle fuhrend" zur 
Abgrenzung gegenüber der Druckschrift (3) nicht geeignet, 

da auch in dieser Druckschrift eindeutig angestrebt werde, 

die unvollstándige Verkokung der Türbereiche zu 

beseitigen. Dies verde durch die in dieser Druckschrift 

konkret beschriebene Führung der Verkokungsgase im 

Türbereich bewirkt. Einer ausdrück].ichen Erwáhnung der für 

diese Wirkung zwarigsláufig vorauszusetzenden ausreichenden 

indirekten Beheizung habe es daher riicht bedurft. 

Die Ausbildung der Verkokungsplatte der Koksofentür nach 

Anspruch 2 aus mehreren uberlappenden Schilden sei aus der 

Druckschrift (2) bekannt. Diese bekannte Verkokungsplatte 

sei durch "Distanzstücke" mit dem Türkörper verbunden. Die 

veiteren Details der Ausgestaltung der Koksofentür gemäB 

Anspruch 2 seien ebenso vie die in den abhángigen 

Ansprüchen, insbesondere Anspruch 8, genannten nur 

konstruktive Merkmale, die ein Fachmann auffinden konnte, 

ohne dabei erfinderisch tatig zu verden. Sie hátten 

auBerdem mit der Lôsung der bestehenden Aufgabe nichts zu 

tun. 
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5  T 143/89 

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat dem 
Beschwerdevorbringen widersprochen. Der aus Druckschrift 
(3) bekannte Türstopfen sei nicht mit der Verkokungsplatte 
nach Anspruch 1 und 2 vergleichbar, da er aus einemn 
inetallischen Hohlkôrper bestehe und nur die Aufgabe zu 
lôsen habe, das Verbleiben unausgegarter Kopfpartien zu 
verhindern. Diese Aufgabe werde p±inzipiell anders gelöst, 
nämlich durch Druckentlastung und Abziehen der relativ 
kühlen Gase aus dein Türbereich über den hohien Türstopfen. 
Eine indirekte Beheizung der Ofenseite des Türstopfens sei 
mit der Gasfuhrung gemaB Druckschrift (3) weder angestrebt 
worden noch möglich. Eher müsse eine Kühlung des 
Türstopfens durch die abziehenden Gase angenommen werden. 

Die Koksofentür nach Anspruch 2 lose darüber hinaus die 
Aufgabe, durch sie bei gleichein oder erhOhteiu Koksaus-
bringen nicht nur die Kopfpartien sicher, gezielt und 
gleichinâSig zu verkoken, sondern auch eine leicht 
demontierbare und anpassungsfahige Vorrichtung bereitzu-
stellen. Beimn Stande der Technik gemaB den Druckschriften 
(2) und (3) gehe es nur um den Abbau des hohen Gasdrucks 
im Türbereich und umn den Wärmeschutz der Türen. Dies habe 
mit der dem Streitpatent zugrundeliegenden Aufgabe nichts 
zu tun, so daB auch Anregungen zu deren LOsung nicht zu 
entnehinen seien. 

In der inündlichen Verhandlung hat die Kanuner darauf 
hingewiesen, daB gegen die der angefochtenen Entscheidung 
zugrundeliegende Fassung des Anspruchs 2 Bedenken un 
Hinblick auf Artikel 123 (2) EPU bestehen kOnnten. 

Die Beschwerdegegnerin hat am Ende der mündlichen 
Verhandlung zwei weitere, mit Hilfsantrag I und II 
bezeichriete fünf bzw. vier Patentansprüche uinfassende 
Anspruchssätze vorgelegt. Hilfsantrag I enthãlt zwei 
unabhãngige Patentansprüche, deren erster sich von dein der 
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6 	T 143/89 

angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Anspruch 1 

nur durch die Einfügung von "durch geeignete Zwischen-

einbauten" zwischen "die freiwerdenden Gase" und "für eine 

vorgegebene Menge" unterscheidet. 

Der unabhãngige Anspruch 2 hat folgenden Wortlaut: 

"Koksofen mit die Kopfseiten verschlie8enden Koksofen-

türen, die eine in Richtung Ofenbesatz vorgesetzte und 

über Distanzstücke in Abstand zum Türkôrper gehaltene 

Verkokungsplatte aufweisen zur Durchführung des Verfahrens 

nach Anspruch 1, 

d a d u r c h gekennzeichnet, 

daB die Verkokungsplatte (6) aus einzelnen einander 

überlappenden Schilden (7, 8) besteht, die auf der dem 

Gassammelraum zugewandten Seite in diesen hineinragende 

Verstárkungsrippen (14, 15 bzw. 40, 41, 42) aufweiseri und 

die jeweils lãsbar mit den Distanzstücken (4, 5) verbunden 

sind, die ihrerseits aus einem U-fôrmigen, eine auf dein 

Türkôrper aufgebrachte Isolierschicht (10) fixierenden 

FuBstück (11) und einem aufrecht darauf stehenden, mit den 

Flanschen (21, 22) zum TürfuB weisenden U-f6r3nigen Schild-

halter (19, 20) bestehen." 

Der einzige unabhängige Patentanspruch gemàB Hilf s-

antrag II betrif ft den Koksofen gemáB dem vorstehenden 

Anspruch 2, in dea lediglich in Oberbegriff die Worte "zur 

Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1" fehlen. 

X. 	Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der 

angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents. 

Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde zuruck-

zuweisen und hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents 
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7 	 T 143/89 

auf der Grundlage der Patentansprüche gemä8 Hi].fsantrag I 
bzw. weiter hilfsweise gemä8 Hilfsantrag II. 

in Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung 
der Kanuner verkündet. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde genügt den Erfordernissen der Artikel 106 
bis 108 EPU und Regel 64; sie jet zulässig. 

Hauptantrag 

2.1 	Der der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegende 
Anspruch 1 ist im wesentlichen eine Zusammenfassung der 
ursprünglichen Ansprüche 1 bis 4 (erteilte Ansprüche 1 bis 
3) mit Angaben in der Beschreibung, z. B. S. 7, Zeile 26 
(Spalte 4, Zeile 35 der Patentschrift) und S. 14, 
Zeilen 32 bis 33 (Spalte 8, Zeilen 40 bis 41 der 
Patentschrift) (Isolierschicht auf dein Tiirkörper) sowie 
Seite 4, Zeile 25 bis S. 5, Zeile 5 (Patentschrift 
Spalte 2, Zeile 52 bis Spalte 3, Zeile 4) (Beeinflussung 
des Gasstroms). Er 1st un Hinblick auf Artikel 123 (2) und 
(3) EPU nicht zu beanstanden. 

2.2 	Anspruch 2 geinã6 der angefochtenen Entscheidung ist im 
wesentlichen eine Zusaminenfassung der erteilten 
Ansprüche 4 und 5 mit den Angaben aus der Beschreibung, 
Spalte 2, Zeile 57 bis Spalte 3, Zeile 7. Von einer 
"Umlenkung" des Gasstroms 1st jedoch an diesen Stellen 
ebensowenig die Rede wie in den ursprünglichen Unterlagen 
(Seite 4, letzter Absatz und Seite 5, 1. Absatz). Dieses 
flerkinal ist nur mi Zusammenharig mit einer bestiminten 
Ausführungsform beschrieben, bei der die Distanzstücke (4, 
5) aus einein U-förinigen, die Iso].ierschicht fixierenden 
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8 	T 143/89 

Fu8stück und einem darauf stehenden, mit den Flanschen zum 

TürfuB weisenden U-fôrmigen Schildhalter bestehen 

(erteilter Anspruch 8 und Patentschrift Spalte 4, 

Zeilen 36-40 in Verbindung mit Figur 5 bis 7 bzw. 

ursprünglicher Anspruch 9 in Verbindung mit dem die 

Seiten 7 und 8 Uberbrückenden Absatz der ursprung]ichen 
Beschreibung). Durch die Aufnahme 'lediglich der Funktion 

in den unabhángigen Patentanspruch vird dem Fachmann die 

Lehre vermittelt, die Distanzstücke, die gemã8 der 

Beschreibung in der ursprunglichen und der erteilten 

Fassung nur zum Vorbeiführen der Case an der Verkokungs-
platte und zur Verwirbelung des Gasstroms dienen soilten, 

generell so auszubilden, daB sie den Gasstrom auch 

"umlenken". Darunter kann im gegebenen Zusammenhang nur 

eine vollstandige Umkehr der Strömungsrichtung, zumindest 

für eine kurze Strecke, verstanden werden. Die für die 

Herbeiführung dieser Wirkung als wesentlich beschriebene 

konkrete Gestaltung der Distanzstücke und Schildhalter 

feh].t jedoch in Anspruch 2. Dieser steilt somit gegenuber 

dem in Betracht kommenden Inhalt der ursprunglichen 

Anmeldung eine Verailgemeinerung dar, die auf der 

Streichung im gegebenen Zusammenhang wesentlicher Merkmale 

beruht. Hierin liegt ein VerstoB gegen die Vorschrift des 

Artikels 123 (2) EPU (s. auch die in ãhnhich gelagerten 

Fallen ergangenen Entscheidungen T 194/84 vom 

22. September 1988, Leitsatz s. AB1. EPA 1989/7, und 

T 260/85 (AB1. EPA 1989, 105). 

2.3 	Dieser Mangel ist zwar von der Beschwerdeführerin nicht 

geltend gemacht worden. Die Frage, ob der Inhalt 

geánderter Unterlagen über den Inhalt der Anmeldung in der 

ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, ist jedoch 

von der Kammer von Amts wegen (Art. 114 (1) EPU) überprüft 

vorden. Der hierbei festgestellte Mangel, der trotz des 

Hinweises der Kammer in der mündlichen Verhandlung nicht 
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9 	 T 143/89 

beseitigt wurde, hat zur Folge, daB dein Hauptantrag der 
Beschwerdegegnerin nicht stattgegeben werden kann. 

	

3. 	Hilfsantrag I 

	

3.1 	Anderungen 

Die Patentansprüche geinãB diesein Antrag sind im Hinblick 
auf Artikel 123 EPU nicht zu beanstanden. Die Einfügung in 
Anspruch 1 findet ihre Stütze in der ursprünglichen 
Beschreibung, Seite 4, letzter Absatz und auch in der 
Patentschrift, Spalte 2, Zeilen 58-59. Anspruch 2 enthält 
nunmehr zusãtzlich die Merkmale des erteilten Anspruchs 8. 
Der Mangel, der zur Zurückweisung des Hauptantrags führt, 
ist somit beseitigt. Die abhãngigen Ansprüche 3 bis 5 
entsprechen den erteilten Ansprüchen 9 bis 11, die auch 
auf den ertei].ten Anspruch 8 ruckbezogen waren. 

	

3.2 	Neuheit 

Die Kaliuner hat sich davon überzeugt, daB der Gegenstand 
der Ansprüche 1 und 2 in keiner der.Entgegenhalturigen 
vorbeschrieben ist. Dies bedarf keiner näheren Begründung, 
da die Neuheit un Beschwerdeverfahren nicht mehr 
bestritten worden ist. 

	

3.3 	Erfinderische Tatigkeit 

3.3.1 Nach Ansicht der Kaimner konunt der aus derDruckschrift (3) 
bekannte Stand der Technik dein Gegenstand des Anspruchs 1 
am nãchsten. Dieser Druckschrift ist nãmlich ein Verfahren 
zur Verkokung von Kohie zu entnehmen, das in eineinKoks-
ofen durchgeführt wird, vor dessen Tür ein metallischer 
Hohlkórper vorgesetzt ist, dessen Ofenseite als 
"Verkokungsplatte" im Sinne des angefochtenen Patents 
aufzufassen ist. Mit diesen Türstopfen wird em 
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kostengünstig herstelibarer Ersatz für die bekannten 
Türstopfen aus feuerfestem Stein geschaffen, der aufierdein 
eine Druckentlastung im Turbereich bewirkt und das Problem 
der "grünen Enden" beseitigt. Darunter wird verstanden, 
daB die Kohie im Türbereich nicht vollstãndig verkokt 
wird, wodurch beim Entnehen der Charge Gase emittiert 
verden, die die Umwelt belasten (iehe Spalte 1, Absatz 1 
und Zeilen 44-47). Zu letzteren Zwecken sind in den Seiten 
des einen hohlen Gassammelraum bildenden Türstopfens Uber 
dessen gesamte Hôhe auf die Innenseite der Verkokungs-
platte gerichtete Schlitze (32,42) und auf der Innenseite 
der Verkokungsplatte über deren gesamte Hôhe in Abstãnden 
querver].aufende VerstArkungsripperi (30) angeordnet (siehe 
Fig. 1 und 2 sowie Spalte 2, Zeilen 22-27). Durch diese 
XaBnahmen wird erreicht, daB das Verkokungsgas über die 
ganze Hãhe des Türstopfens g1eichãBig in den Gassaininel-
raum abgeführt wird, ohne daB Kohie in den letzteren 
eindringen kann (Spalte 3, Zeilen 12-16). 

Es liegt dabei auf der Hand, daB aufgrund der Anordnung 
der Schlitze (siehe Figur 1) das Verkokungsgas zwangs-
läufig an die Verkokungsplatte herangeführt und durch die 
ale Verstárkungsrippen ausgebildeten Zwischeneinbauten 
ebenfalls zwangsláufig uber die gesamte Hôhe des 
Gassammelraumes unter mehrfacher Verwirbelung an die 
Verkokungsplatte heran- und von ihr weggeführt wird, 
wodurch die Verkokungplatte nicht nur von den seitlichen 
Heizwänden und von dein anstehenden Koks, sondern auch von 
dein Verkokungsgas Wárme aufnimmt, so daB auch hierdurch 
eine warmemaBige Beeinflussung der der Verkokungsplatte 
benachbarten Partien des Ofenbesatzes erfolgt. 

Der dent Gegenstand des Anspruchs 1 zugrundeliegende 
Gedanke, durch eine gezielte Führung des Verkokungsgases 
mm Gassaininelraunt eine "ntaxintale Herausnahme der 
Temperatur" aus dent Verkokungsgas zu erreichen, wird daher 
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11 	 T 143/89 

nach Uberzeugung der Kammer durch die Verkokung von Kohie 
in einer Vorrichtung nach Druckschrift (3) verwirkiicht. 
DaS dem so ist, zeigt schon ein Vergleich des Querschnitts 
des bekannten Koksofens mit Koksofentür (Druckschrift (3), 
Figur 1) mit dein Ofenguerschnitt nach dem erteilten Patent 
(Figur 1). Dieser Vergleich ergibt nämlich, daS der 
Einwand der Beschwerdegegnerin, gemaB dem in deni bekannten 
Koksofen das Verkokungsgas infoige einer hohen Strömungs- 
geschwindigkeit durch die engen Spalte zwischen der 
Verkokungsplatte und den Heizungswãnden vor dein Eintritt 
in den Gassanimeiraum abgekühlt werde, nicht zutreffen 
kann, da dies ansonsten auch für den Gegenstand des 
angefochtenen Patents gelten müBte. Was den weiteren 

• Einwand anielangt, daB bei dein bekannten Verfahren das 
Verkokungsgas auch von der Vorderseite her durch Spaite in 
der Verkokungsplatte in den Gassainineiraum eintreten könne, 
so mag dieser zwar zutreffen; dies ändert aber nichts 
daran, daB durch das bekannte Verfahren auf alle Fälle die 

• an der Verkokungsplatte anstehenden Kopfpartien des 
Ofenbesatzes vollständig ausgegart werden. 

3.3.2 Die Aufgabe, die der Gegenstand des Anspruchs 1 nach den 
Angaben der Patentschrift lösen soil, nämuich em 
Verkokungsverfahren zu schaffen, mit dem bei gleichem oder 
erhöhtern Koksausbringen auch die Kopfpartien des Ofen-
besatzes sicher, gezielt und gleichmäBig verkokt werden 
können (siehe Spalte 1, Zeile 61 bis Spalte 2, Zeile 1 und 
Zeile 9-32), ist demnach bereits durch das der Druck-
schrift (3) zu entnehinende Verfahren gelöst worden. Das mm 
Streitpatent ebenfalls angesprochene Problem der leichten 
Deinontierbarkeit und Anpassungsfâhigkeit der Verkokungs-
platte (Spalte 2, Zeilen 1-3) betrif ft ersichtlich nicht 
das Verfahren nach Anspruch 1 und muB daher hier auBer 
Betracht bleiben. 
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3.3.3 Von dern der Druckschrift (3) entnehmbaren Verfahren 
unterscheidet sich das Verfahren nach Anspruch 1 somit nur 
dadurch, daB der Türkôrper auf der Gassanuneiraumseite 
isoliert ist. Diese Isolierung soil gemá8 angefochtenem 
Patent, Spalte 8, Zeilen 40-41 die Aufgabe lôsen, den 
Türkôrper vor den heiBen Verkokungsgasen zu schützen. Die 
Verwendung einer Isoiierschicht a1f dern Türkôrper zu 
diesem Zweck ist aber bekannt, vie zum Beispiel die 
Druckschrift (6) zeigt (vgl. Fig. 1, Isoiierschicht (31); 
siehe auch Spaite 5, Zeilen 29-33), gemáB der auf der dem 
Ofeninnern zugewandten Seite des Türkãrpers eine 
Isolierung angebracht vird, urn dadurch zum Schutz der 
Koksofentür eine Wármeübertragung vorn Türstopfen auf den 
Türkôrper zu verhindern. Die Anwendurig dieser MaSnabme 
auch in dern der Druckschrift (3) entnehmbaren Verfahren, 
die zvangsláufig zum Verfahren gernáB Anspruch 1 fÜhrt, 
ergibt sich sornit für den Fachmann von selbst, wenn er bei 
diesern Verfahren zur Verkokung von Steinkohle von dieser 
vorteilhaften Wirkung einer Wármeisolierung des Türkörpers 
Gebrauch machen will. 

3.3.4 Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht mithin nicht auf 
einer erfinderischen Tatigkeit. Eine Aufrechterha].tung des 
Patents auf der Grundlage des Hilfsantrags I ist sornit 
nicht môglich. 

	

4. 	Bilfsantrag II 

	

4.1 	Anderungen und Neuheit 

Die vier Patentansprüche gemáB diesern Antrag richten sich 
nur noch auf eine Vorrichtung, die derjenigen gemãB den 
Ansprüchen 2 bis 5 des Hiifsantrags I entspricht. DemgernãB 
gelten die zu diesen Ansprüchen unter den Abschnitten 3.1 
und 3.2 oben gemachten Ausfuhrungen irn Hinblick auf 
Artikel 123 (2) EPtJ und zur Neuheit auch für die Ansprüche 
gemäB dea Hilfsantrag II. 
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Die Kanuner ist auch der fiberzeugung, daB durch die 
Streichung der Worte "zur Durchführung des Verfahrens nach 
Anspruch 1" im vorliegenden Faile gegenüber den erteilten 
Patentansprüchen keine Erweiterung des Schutzbereichs 
herbeigeführt wird. Eine soiche könnte nur angenommen 
werden, wenn durch diese Anderung auch Vorrichtungen unter 
Schutz gestelit würden, die sich zur Durchführung des 
Verfahrens gemãB dem erteilten Anspruch 1 nicht eignen. 
Dies ist bier offensichtlich nicht der Fall, da der 
beanspruchte Koksofen Nerkinale aufweist, die bewirken, daB 
bei seiner Verwendung zwangsläufig die NaBnahmen gemäB dent 
ertei].ten Anspruch 1 durchgeführt werden. Auch die 
Erfordernisse des Artikeis 123 (3) sind somit erfülit. 

4.2  Aufgabe und Lãsung 

Nit dent Koksofen geinäB Anspruch 1 soil die Aufgabe gelöst 
werden, einen Koksofen mit Koksofentüren zu schaffen, mit 
denen unausgegarte Kopfpartien verinieden werden, und 
die eine ieicht auswechselbare und damit den jeweiligen 
Gegebenheiten gut anpaBbare Verkokungsplatte aufweisen. 
Unter "leicht auswechselbar" ist hierbei geinäB Streit- 
patentschrift, Spalte 3, Zeilen 29-44 die Nögiichkeit zu 
verstehen, ledigiich die Schilde ohne die Schildhalter 
auszuwechseln. 

Zur Lãsung dieser Aufgabe wird ein Koksofen mit Koksofen- 
türen vorgeschiagen, die eine in Richtung Ofenbesatz 
vorgesetzte urtd über Distanzstücke in Abstand zunt 
Türkörper gehaitene Verkokungsplatte aufweisen, bei der 
die Verkokungsplatte aus einzelnen einander überlappenden 
Schilden besteht, die auf•der dent Gassammelrauin 
zugewandten Seite in diesen hineinragende Verstarkungs-
rippen aufweisen und die jeweils lôsbar mit den Distanz- 
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stücken verbunden sind, die ihrerseits aus einem U-
fôrmigen, eine auf dem Türkôrper aufgebrachte Isolier-
schicht fixierenden FuBstück und einem aufrecht darauf 
stehenden, mit den Flanschen zum TürfuB weisenden U-

fôrmigen Schildhalter bestehen. 

Es ist glaubhaft, daB mit diesem Xoksofen die genannte 
Aufgabe gelôst vird. Dies wurde auch von der Beschwerde-
fuhrerin nicht bestritten. 

4.3 	Erfinderische Tatigkeit 

Es ist daher nunmehr zu untersuchen, ob der Stand der 
Technik Anregungen bietet, die Aufgabe in der 
vorgeschlagenen Weise zu lôsen. 

4.3.1 Náchster Stand der Technik für diese Untersuchung ist die 
Druckschrift (2). Sie betrif ft einen Koksofen, desseri 
Türen einen vorgehãngten Türstopfen tragen. Die dein 
Ofenbesatz zugewandte Seite des Türstopfens ist nach dem 
Anspruch 1 ganz ailgeinein als eine "flache Sperre" 
ausgebildet, die durch Stützen mit dem Türkorper verbunden 
ist. Nach einem konkreten Ausführungsbeispiel hat die 
flache Sperre die Form eines ãuBeren Flanschteils eines I- 
Trágers. Dieser Flanschteil ist als "plattenfôrmiger 
Ansatz" (vgl. Brockhaus Wahrig -Deutsches Wôrterbuch, 
5. Band, Seite 774, Stichwort: Flansch) eine Platte, die 
die Funktion erfüllt, die Ofenfüllung von dem Türkôrper 
fernzuhalten. Sic ist auch in Abschnitte unterteilt, und 
zwar, aufgrund der Aufteilung des I-Trãgers, in mehrere, 
in Langsrichtung des Türkôrpers aufeinanderfolgende Teile. 
Die sich durch diese Aufteilung der Platte ergebenden 

Schilde Uberlappen sich und sind Uber einzelne, in Abstand 
voneinander angeordnete Stege und Stàbe auf Distanz zum 
Türkôrper gehalten (siehe Spalte 3, Zeilen 25-30), d. h. 
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es handelt sich bei diesen Stegen und Stäben zweifelsfrei 
tim "Distanzstücke". 

Die einzelnen Schilde sind dabei am Türrahmen durch 
Schrauben derart befestigt, daB sie nur zusammen mit den 
Distanzstücken montiert oder demontiert werden kdnnen. Die 
Druckschrift (2) gibt daher keineAnregung, die Schilde 
wie beim Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 durch auf 
ihren dem Gassammeiraum zugewandten Seiten befindliche 
Verstärkungsrippen an den Distanzstücken lósbar Zu 
befestigen. Die bekannte Verkokungsplatte oder Tei].e 
derselben leicht auszuwechseln und anderen Gegebenheiten 
leicht anzupassen, ist daher nicht móglich. 

Ebensowenig ist in der Druckschrift (2) aufgrund der 
gezeigten Befestigung der einzelnen Schilde an dem 
Türrahmen daran gedacht, die Distanzstücke so auszubilden, 
daB sie auch einerseits in vorteilhafter Weise zur 
Fixierung einer Isolierung auf dem Türkörper, andererseits 
zur gezielten Fuhrung und Verwirbelung des Verkokungsgases 
im Gassaminelrauin herangezogen werden kónnen. 

4.3.2 Da auch aus dem weiteren schriftlich belegten Stand der 
Technik, insbesondere den Druckschriften (3) und (6), die 
Ausbildung der Distanzstücke als U-förinige FuBstücke und 
U-förmige Schildhalter nicht bekannt ist, was auch die 
Beschwerdeführerin nicht bestritten hat, kann dieser Stand 
der Technik weder für sich al].eine noch in Verbindung mit 
Druckschrift (2) eine Anregung geben, aufgrund deren der 
Fachinann ohne erfinderische Tatigkeit zu einem Koksofen 
gemaB der Lehre des geltenden Anspruchs 1 gelangt. Dieser 
ist auch nicht, wie die Beschwerdeführerin meint, das 
Ergebnis routinemàBigen Handeins, zu dem der Fachmann 
keiner Anregung bedurfte. Die in den Jahren 1978 bis 1980 
veróffentlichten Druckschriften (2), (3) und (6) zeigen 
vielmehr, daB sich die Fachwelt gerade in dem Zeitraum vor 
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dem Prioritátstag des angefochtenen Patents intensiv darunt 
bemüht hat, die Xonstruktion von Koksofentüren zu 

verbessern. Dabei hat sie die vorteilhafte Möglichkeit, 

die gemãB dent angefochtenen Patent realisiert wurde, auBer 

Acht gelassen. Dieser Sachverhalt spricht nach Uberzeugung 

der Kammer für das Vorliegen einer erfinderischen 

Tãtigkeit. Wenn die hierzu erforddrlichen konstruktiven 

Xa8nabmen mm nachhinein als relativ einfach und 
einleuchtend erscheinen, so ist dies unter den gegebenen 
Umstãnden ein weiteres Anzeichen für erfinderische 

Tátigkeit. 

Was den veiteren Einwand der Beschwerdefuhrerin anbelangt, 

daB die beanspruchte Ausbildung keine konstruktive 

Bedeutung für die Lôsung der Aufgabe babe, so hat sic 

nichts vorgetragen, das den Beitrag der Ausbildung der 

Distanzstücke zur leichteren lôsbaren Befestigung der 

Schilder an den Distanzstücken und zur gezielten Führung 

des Verkokungsgase in Zweifel ziehen kônnte. 

4.3.3 Der Gegenstand nach dent Anspruch 1 gemáB dent Hilf s- 

antrag II beruht mithin auf einer erfinderischen Tátigkeit 

it Sinne des Artikel 56 EPU. 

Das Patent kann daher mit diesem Anspruch 1 und den auf 
diesen Anspruch zuruckbezogenen Ansprüchen 2-4, die 

besondere Ausführungsarten der Erfindung betreffen, 

aufrechterha]ten verden. 

5. 	Die Beschwerdegegnerin hat in der mündlichen Verhandlung 

lediglich geãnderte Patentansprüche, jedoch keine hieran 

angepaBte Beschreibung vorgelegt. Die Kammer hat it 

vorliegenden Falle mm Hinblick auf den Umfang der 
erforderlichen Anderungen davon abgesehen, eine sofortige 

Beschreibungsanpassung zu fordern. Sic halt es vielmehr 

für geboten, die Angelegenheit in Anwendung von 
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Artikel 111 (1) EPU nach Festlegung des Umfangs, in dern 
das Patent aufrechterhalten werden kann, zur Fortsetzung 

des Verfahrens an die Vorinstanz zurückzuverweisen. 

Hierbei wird auch darüber zu entscheiden sein, ob der 

Hinweis auf das nicht mehr vorn Schutzbegehren umfaBte 

Verfahren aus der Bezeichnung derErfindung zu streichen 

ist und ob die in den geltenden Patentansprüchen 

enthaltenen Bezugszeichen 40, 41 und 42 gestrichen werden 

müssen, da diese sich n6g1icherweise auf eine Zeichnung 

beziehen, die nicht mehr zur "Erfindung, wie sie in den 

Patentansprüchen gekennzeichnet ist" (Regel 27 (1) (d)), 

gehôrt und daher gestrichen werden inuB. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen GrUnden vird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Hauptantrag und Hilfsantrag I werden zurückgewiesen. 

Die Angelegenheit wird an die Vorinstanz zurückverwiesen 

mit der Auflage, das Patent gestützt auf die Patent-

anspruche gemnà8 Hilfsantrag II und eine hieran noch 

anzupassende Beschreibung aufrechtzuerhalten. 

Der Geschãftsstel lenbeamute: 

M. Beer 
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